
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/3/17 1Ob516/82,
5Ob541/83

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1982

Norm

ABGB §1295 Ic

StGB §194

Rechtssatz

Der Anspruch auf Ersatz von Detektivkosten, die zur Überwachung des Ehegatten aufgewendet wurden, besteht

unabhängig davon, ob Eingriffshandlungen festgestellt wurden, die auch strafrechtlich relevant sind.

Entscheidungstexte

1 Ob 516/82

Entscheidungstext OGH 17.03.1982 1 Ob 516/82

5 Ob 541/83

Entscheidungstext OGH 22.03.1983 5 Ob 541/83
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